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OPERATION «ROTER GALLUSY».

VON DER UNHEILIGEN ALLIANZ ZWISCHEN MILITAR
UND JusTiz 1M KALTEN KRIEG

Harry Rosenbaum

Gallus — agitatorisch eingefirbt als «Roter Gallus» und in
der Gestalt einer revolutiondren Untergrund-Zeitung —
16ste vor 40 Jahren ein absurdes politisches Gerichtsver-
fahren aus. Es dauerte drei Jahre und beschiftigte alle
Instanzen. Streitpunkt war ein Zitat aus einer Kurzge-
schichte des weltberiihmten deutschen Dichters und Na-
zi-Opfers Wolfgang Borchert (1921-1947), das die Unter-
grund-Zeitung publiziert hatte. «Dann gibt’s nur eins:
Sag Nein!» Borchert meinte damit die Uberbringung des
«Gestellungsbefehls», des Aufgebots zum Militirdienst
in der Deutschen Wehrmacht. — Forderte dieses Zitat
Schweizer Wehrminner zur Dienstverweigerung auf
oder nicht? Das Bundesgericht meinte letztinstanzlich:

Ja!

Und so hat alles begonnen: Mit ziemlicher Verspitung
erreichten die Nachwehen des Ziircher Globuskrawalls
(29. Juni 1968) auch St. Gallen, wo sich an der HSG und
an der Kantonsschule allmihlich eine Bonsai-68er-Bewe-
gung etablierte. Ihren ersten Auftritt hatte sie Mitte 1969
vor einem St. Galler Kino, wo die Vietnam-Glorie «Green
Berets» mit John Wayne in einer der Hauptrollen gezeigt
wurde. Bei den Protesten wurde von der angeriickten Po-
lizei Hydrantenwasser in die Menge gespritzt. Dabei ging
eine Schaufensterscheibe des Lichtspieltheaters zu Bruch.
Deftiger kam es dann im September 1969 in Arbon, wo
die Vietnamkriegs-Gegner abrupt an einem Stacheldraht-
verhau, hinter dem bewaffnete Schweizer Soldaten Auf-
stellung genommen hatten, gestoppt wurden. Grund fiir
den martialischen Auftritt: der Besuch des 1968 abgetre-
tenen Oberkommandierenden in Vietnam, US-Vier-Ster-
ne-General William Westmoreland. Der Haudegen im
Dienst der Freien Welt war von der Schweizerischen Of-
fiziersgesellschaft eingeladen worden. Anlisslich einer
Luftschutziibung durfte der Veteran, der fiir Atombom-
ben-Einsitze in Vietnam pliadierte, auf einer Ehrentri-
bithne, die man eigens fiir ihn errichtet hatte, das Abbren-
nen und Stiirmen einiger alter Hiuser mitverfolgen.
Mehrere Demonstranten wurden derweil von der Thur-
gauer Kantonspolizei in Gewahrsam genommen und erst
Stunden nach der Abreise Westmorelands aus Arbon wie-
der freigelassen.
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Zum Auftakt Niklaus Meienberg

1970 mietet die oppositionelle «Basis-Gruppe» — ein lose
organisierter Haufen — in St. Gallen in der damals herun-
tergekommenen Liegenschaft Schwertgasse 3 (heute in-
stand gestellt und mit Biiros belegt) die Wohnung im
vierten Stock. Hier treffen sich die bunt zusammengewiir-
felten Gruppen «Sozialistische Arbeiter, Lehrlinge, Schii-
ler und Studenten», «Sozialistische Hochschulgruppe»
und «Kritisches Seminar» zu Diskussions- und politi-
schen Schulungsveranstaltungen (z. B. «das Kapital von
Marx lesen und verstehen»).

Im Frithjahr 1970 wird beschlossen, eine Agitations-Zei-
tung herauszugeben, die von einem Redaktionskollektiv
betreut werden soll. Als Themen werden unter anderem
der Vietnamkrieg, der Imperialismus, das Rechtsbiirger-
tum und das gesellschaftliche Establishment behandelt. In
der ersten Nummer, die als «Eigendruck» im Juni 1970
erscheint, heisst es im Editorial: «In Anbetracht der einsei-
tigen und tendenziosen Berichterstattung der St. Galler
Tagespresse — eine lobliche Ausnahme macht seit neuester
Zeit das sozialdemokratische Organ AZ — ist die Heraus-
gabe des Roten Gallus ein Selbsthilfeake oppositioneller
Gruppen.» Im «Roten Gallus» Nr. 1 gab es ein Interview
mit Georges Séguy zu lesen, dem Chef der damals grossten
franzosischen Gewerkschaft, der kommunistischen C.G.T.
(Confédération Générale des Travailleurs). Die «Weltwo-
che» hatte es urspriinglich bestellt, jedoch nicht gedrucke,
weil es als zu wenig informativ eingeschitzt wurde. Das
Gesprich mit dem roten Gewerkschaftsboss fiihrte der da-
malige Frankreich-Korrespondent des Wochenblatts, Ni-
klaus Meienberg. Im «Roten Gallus» erschien sein Name
aber nicht, obwohl er auch noch einen zweiten Beitrag
beisteuerte. Unter dem Pseudonym «Urs-Fiirchtegott Bit-
terschwanz» verfasste die journalistische Saftwurzel eine
Glosse iiber «Kirchliches»: «Wie wir eben kurz vor Redak-
tionsschluss vernehmen, begibt sich seine Eminenz Dr.
honoris causa Josephus Hasler, Landesbischof von St. Gal-
len, gewesener Feldprediger der Schweizer Armee, Spezia-
list fiir Ischias und Jassen (der Volksmund nennt ihn
Schille-n-under), auf eine lingere Vergniigungsreise nach



Stidamerika, um den Zustand der dortigen Christenheit
zu priifen. Schille-n-under hat auch Afrika-Erfahrung, in
welchem Kontinent er vor einigen Jahren die kompeten-
ten Entwicklungshelfer durch entsetzliche Ahnungslosig-
keit entsetzte.» Weiter waren in dieser Nummer Artikel
tiber die Studentenpolitik an der HSG, Lehrlinge, Disco-
Girls und iiber den unheimlichen Patrioten Major Cince-
ra zu finden. Cincera war ein selbsternannter Aufklirer
gegen Links, der mit seinen Vortrigen in unzihligen Schu-
len der deutschen Schweiz die rechtspatriotische Erzie-
hung unterstiitzte.
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Titelblatt des «Roten Gallus», Juni 1970. Quelle: Archiv fir
Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz (AFGO),
AFGO. 198, «Roter Gallus».

Das Cover des ersten «Roten Gallus» war natiirlich rot.
Der Namensgeber des Untergrund-Blattes erschien auf
der Titelseite als spindeldiirrer Revoluzzer. Anstatt der Bi-
bel trug er die Werke von Karl Marx unter dem Arm und
hatte eine Kalaschnikow umgehingt. Obwohl in stram-
mer politischer Mission unterwegs, wurden ihm der Hei-
ligenschein und die Ménchstonsur belassen. Die St. Gal-
ler Untergrund-Zeitung evaluierte mehrere Namen. «Ro-
ter Gallus» hatte den grossten Provokations-Effeke, weil
die Zeitung eine Identifikationsfigur des Establishments
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PROTOKOLL UEBER DIE GRUNDSATZDISKUSSION

vom 13, 2. 1971

1. ROTER CALLUS

Der “Pot~ Gallus™ wird das Publikationsorgan der

; BAS
b NOV\
c) ACID

Der "Rote 0allus” wird einheitlich gestaltet (Regioralteile sind keine
vorgesehen).

Jede Gruppe wihlt zwei Vertreter ins Redaktionskollektiv. Diese sind ver-
anwortlich fiir die Auswahl der Artikel, sowie das (ev. regelméssige) Er-
scheinen des "Roten Gallus"

Wenn ein Artikel auf Differenzen im Redaktionskcllektiv stdsst, muss dier
der Vollversammlung vorgelegt werden.

2. SCHULUNG

Die von der Basis durchgefiihrte Schulung "Msrxistische Wirtschaftslehre®
wird von den Gruppen BASIS und ACID einheitlich besucht. die MitZlieder
der NOVA besuchen den Kurs freifillig.

3. HEBERREGIONALE PLM.'UNG

Eine weitere Funktion des Redaktionckollektivs ¥Roter Gallus" besteht
darin

- den Kontakt zwischen den verschiedenen Gruppen aufrechtzuerhalten
- kurzfristige Aktionen (1.Mai) einheitlich zu planen
--die Arbeit der berschiedenen Gruppen zu koordinieren, d.h.

a) es sollten nicht zwei Gruppen selbsténdig und unabhénglg voneinande
denselben Stoff behandeln.

b) ganginsng geplante Schulungskurse sollten einheitlich besucht wer
en,

c; eine einheitliche Do¢ -umentationszentrale sollte mdglich sein.

d) Wenn Differenzen zwiSchen Gruppen oder Mitgliedern verschiedener

Gruppen auftreten, sollten die notwendigen Massnahmen getroffen wer

den (Gruppendiskussion usw.)

eigenmichtig geplante Aktionen einer einzelnen Gruppe oder gar ein-

zelner Mitglieder verhindern.

Lo AKTIONEN

e

Es wurde beschiossen, das Rorschacher Volk mit einem gemelten, lang-
fristigen vnnd gut geplanten Programm aus dem Busch zu klppfen.

Auf den 20, 2. sollten zu allen Punkten des Programms Material gesammelt
werden, Das Programm umfasste folgende Punkte:

- Zielobjekte: Sek., Starag, FFA, ev. Roco
grovozmrences Flugblatt,das d1e leitenden Persénlichkeit angreift
ontaktpersonen in den verschiedenen Betrieben sammeln

Auf Reaktion neues gutausgearbeitetes Flugblatt, das auf die spez.

Verhdltnisse im Betrieb eingeht. Zugleich Aufruf &u einem Teach-in.

Raum fiir Teach-in muss vorhanden sein

- Wihrend dem Teach-in auf Mitgliederwerbung hinarbeitn. Dazu miissen sch
Gruppen' vorhanden sein, die neue Mitgl. aufnhemen kénnen,

- ev, Gimppenbildimg in Rovechach. Dafiir schon fiir Iokale sorgen.

[t

Protokoll der Grundsatzdiskussion vom 13. Februar 1971: Die An-
wesenden einigen sich darauf, dass der «Rote Gallus» das Publika-
tionsorgan von drei Gruppen ist, ndmlich von «Basis», «Nova» und
«ACID», zum anderen zeigen sich darin die Bestrebungen, sich
konkreter zu organisieren. Quelle: AFGO. 198, «Roter Gallus».

ins unheilige Gegenteil verkehrte. Zudem bestand — zu-
mindest symbolisch — eine gewisse Verwandtschaft des
Stadtheiligen mit der APO (Ausserparlamentarische Op-
position). Schliesslich vertrat Gallus ja auch neue Ideen
und bekidmpfte damit die Michtigen seiner Zeit. Ihn mo-
tivierte das Christentum (Karl Marx war noch nicht ge-
boren). Seine Gegner fand er bei der alemannischen
Oberschicht, der Vorlduferin der Bourgeoisie. Aber was
soll's.

Ein Dozent geht zur Polizei

1970, im Griindungsjahr des «Roten Gallus», fielen im
April US-Truppen in Kambodscha ein, um die Nach-
schubwege Nordvietnams nach Siidvietnam abzuschnei-
den. Die Beatles trennten sich im gleichen Monat. Im
Mai erschossen Nationalgardisten vier unbewaffnete Stu-
denten wihrend einer Demonstration gegen den Viet-
namkrieg an der Kent State University im amerikanischen
Bundesstaat Maine. Im September starb Jimi Hendrix an
den Folgen seines Alkohol- und Drogenkonsums. Im De-
zember schlug dann die Justiz gegen den «Roten Gallus»

u. Dabei half die Denunziation des Dozenten K. am
Lehrerseminar Rorschach. Er ging zur Polizei und gab
Folgendes zu Protokoll: «Ca. im Juni des laufenden Jahres



wurde ich im Seminar erstmals auf die Zeitschrift Roter
Gallus aufmerksam. Es handelte sich um die Nummer 1.
Ein Seminarist war im Besitz von ca. 8-10 solcher Exem-
plare. Ich kaufte ihm zwei Stiick a Fr. 1.- ab. Ich wollte
wissen, welcher Art Lektiire dies war. Ich muss sagen, dass
ich iiber den Inhalt, noch mehr eigentlich tiber den Um-
stand, dass diese Zeitschrift im Seminar auftauchte, rich-
tig erschrocken war. Die Tatsache jedoch, dass es sich nur
um wenige Exemplare handelte, erschien mir die Sache
nicht alarmierend zu machen. Beim fraglichen Schiiler
handelte es sich nach meinem Dafiirhalten um einen eher
naiven Typ. Ich kénnte mir nicht vorstellen, dass sich die-
ser das mit der Zeitschrift verbreitete Gedankengut zu
Eigen machen wiirde. Allerdings habe ich mich mit dem
Schiiler iiber die Zeitschrift etc. nie unterhalten. Ich ken-
ne seine Einstellung zu derselben also nicht. Spiter tauch-
te dann der Rote Gallus Nr. 2 auf, d. h. der Schiiler kam
zu mir und bot mir diesen an. Ich kaufte wieder zwei Ex-
emplare zu je Fr. 1.—. Ich glaube, dass auch er diesmal wie-
der 8 bis 10 Stiick vertrieb. Ich habe mir bereits vorge-
nommen, beim erneuten Auftauchen dieser Zeitschrift
Vorkehrungen zu treffen. Welcher Art diese sein werden,
bin ich mir jedoch noch nicht schliissig. Den Namen des
fraglichen Schiilers gebe ich vorerst nicht preis. Man
moge dies nicht falsch verstehen. Es hat den Grund einzig
in der Tatsache, dass ich das Vertrauensverhiltnis Lehrer/
Schiiler nicht stéren mochte. Mir ist diese Zeitschrift dus-
serst unsympathisch. Mein Interesse an dieser hatte rein
informativen Charakter, weil ich Mitglied des «Ausschus-
ses schweiz. Offiziere fiir psychologische Kriegsfithrung
bin.» — Das reicht, mag sich der Chef des St. Galler Un-
tersuchungsrichteramtes (URA), Heinz Voigt, gedacht
haben, nachdem er von Seminarlehrer K. ein Exemplar
der zweiten Nummer des «Roten Gallus» erhielt. Nun ist
Zeit zum Einschreiten, bevor die ganze Junglehrerschaft
links gedrillt ist. Voigt hat bereits von der St. Galler Ge-
werbepolizei ein Exemplar des «Roten Gallus» bekom-
men, das von den Herausgebern fiir die Erteilung der
Strassenverkaufs-Bewilligung eingereicht worden war.

Voigt reicht es an die Bundesanwaltschaft weiter, weil sie
fir den Straftatbestand zustindig ist, den der Untersu-
chungsrichter nach der Lektiire einklagen will. Voigt
schreibt am 25. November 1971 an Bundesanwalt Hans
Walder tiber seine Entdeckung im «Roten Gallus»: «Ein
Gedicht: Dann gibt’s nur eins: Sag Nein, mit einem Pan-
zerwagen mit dem Schweizerkreuz illustriert, fordert zur
Dienstverweigerung auf mit den Worten: Du, Mann auf
dem Dorfund Mann in der Stadt. Wenn sie morgen kom-
men und dir den Gestellungsbefehl bringen, dann gibts
nur eins: Sag Nein!» Walder, der oberste Ankldger, hat den
Ruf eines «McCarthy der Schweiz», weil er alles Defitis-
tische (oder was er dafiir hilt) mit grosser fanatischer
Energie verfolgt. Unter anderem den Berner SP-National-
rat und Prisidenten der «Internationalen der Kriegs-
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dienstgegner», Arthur Villard (1917-1995), sowie diverse
linke Studenten und Lehrer. Der Text im «Roten Gallus»,
den Voigt und Walder ins Visier nehmen, ist untertitelt
«frei nach W. Borchert. «Diese Aufforderung zur Militir-
dienstverweigerung soll mit dem beiliegenden Heftan die
jungen Leute in St. Gallen verkauft werden, und es wird
bei der Gewerbepolizei um das Hausiererpatent zum Ver-
trieb nachgesucht, lisst Voigt seinen Kollegen in Bern
wissen. «Ich habe der Gewerbepolizei mitgeteilt, dass ein
solches Patent zum freien Verkauf auf der Strasse gegen
Entgelt vorldufig nicht erteilt werden kann, bis abgeklirt
ist, ob der Inhalt des Roten Gallus Strafbestimmungen
verletzt. Der Artikel Sag Nein verstosst m. E. gegen Art.
276 StGB, welcher mit Gefingnis bestraft, wer dffent-
lich... zur Dienstverweigerung auffordert.» Voigt bittet
um baldige Mitteilung, ob er eine Strafuntersuchung
durchfiihren soll und ob diese allenfalls seinem Amt iiber-
tragen wiirde. Eine Kopie des Schreibens geht auch an die
Militirjustiz. Adressat ist der Oberauditor (Chefankliger)

der Schweizer Armee.

Am 29. Dezember 1970 bekommt dann Voigt von héchs-
ter Stelle griines Licht fiir seine Operation gegen den
«Roten Gallus». Das Eidgenéssische Justiz- und Polizeide-
partement (EJPD) erteilt die «Erméchtigung zur Strafver-
folgung» und tbertrigt diese und die Beurteilung den
Strafbehérden des Kantons St. Gallen. In dem Schreiben,
das vom damaligen Vorsteher des EJPD, Bundesrat Lud-
wig von Moos (CVP), unterzeichnet ist, heisst es: «Die
Bundesanwaltschaft ist der Auffassung, dass mit dem in-
kriminierten Satz des Roten Gallus der Tatbestand von
Art. 276 Ziff. 1 Abs. 1 StGB erfiillc wurde. Es war dem
Verfasser nicht darum zu tun, die Meinung des Dichters
Borchert tiber den Krieg in dem fraglichen Artikel darzu-
legen. Hitte er tatsichlich das gewollt, so hitte er keinen
frei nach Borchert verfassten Text publiziert, der gegen-
tiber dem Original vom Titel weg nicht nur gekiirzt, son-
dern mit Abdnderungen auf die politischen und ander-
weitig weltanschaulichen Konzeptionen der Herausgeber
des Roten Gallus zugeschnitten ist.» Der Tarif ist damit
erklirt. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Vier Detektive rii-
cken am 8. Januar 1971 an die Schwertgasse 3 aus und
durchsuchen die von der Basisgruppe gemietete Woh-
nung. Spiter am Tag suchen sie die Webergasse 21 auf und
filzen die Boutique «Yestermorn». An der Schwertgasse
werden laut Hausdurchsuchungsprotokoll 150 ungefalzte
Exemplare des «Roten Gallus» beschlagnahmt. In der
Hippie-Boutique hingegen sind die acht bis zehn geliefer-
ten Zeitungen bereits alle verkauft. Das 19jihrige Basis-
mitglied R. wohnt im Haus Schwertgasse 3 und wird zur
polizeilichen Befragung gleich auf die Hauptwache mit-
genommen. Wie aus dem Einvernahmeprotokoll ersicht-
lich ist, wird immer wieder gefragt, wer im «Roten Gal-
lus» schreibt und wer Mitglied der Basisgruppe ist. Man
will Namen und Adressen. R. verweist auf S. Dieser stehe
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Dann gibt's nur ems: Sag NE/N

Du. Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt. #enn sie dir morgen
befenlen, du sollst keine Konsungiter mehr machen - sondern Destruktions-
mittel, dann gibt's nur eins: Sag NEINS

Ou. Médchen hintern Ladentisch und Midchen im Biro. Wenn sie dic morgen
befehlen, du sollst Granaten filllen und dich Soldaten hingeben, dann
gibt's nir eins: Seg NEINI

Ou. Besitzer der Fabrik, Wem sic dir norgen befehlen, du sollst statt
Puder und hyglenischer Artikel Schicsspulver verkaufen, denn gibt's nur
eins: Sag NEINI

Du. Forscher im Laboratorium, Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst

statt Orogen fir das "neue Leben" einen Tod erfinden fir das alte Leben, dann gibt's nur eins: Sag NEIN!

Du. Dichter in deinen Duchzimeer. Wenn dir morgen befehlen, du sollst keine Lisbeslieder, du sollst Hasslisder singen,
dann gibts nur eins: Sag NEINt

Du. Pfarrer auf der Kanzel. Wemn sie dir morgen befehlen, du sollst den Mord segren und den Krieg heilig sarectsn,
dann beharre wia imer auf deiner Tredition, denn dann gibts nur eins: Sag NEINI

Du. Pilot auf dem Flugfeld. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Atosbomben und Chemikalien Uber die Stifite tra-
gen, dann gibts nur eins:

Sag NEINI

Ou. Richter im Talar. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst zum Kriegsgericht gehen um zu verurtsilen, dunn gidts
nur etns: Sag NEINI

Du. Mann auf dem Dorf und Mann in der Stact. Wenn sie morgen kommen und dir denGestellungsbefen) bringen, dgnn gibts
fur eins: Sag NEINI >

Du Mutter in St. Gallen und Mutter in New York, du, Mutter in Haifa und Muttgr in Lagos, du Mutter in Kairound Mut-
ter in Saigon - Mitter der Welt, wenn sie morgen befehlen, ihr sollt Kinder gebliren, Krankenschwestern fir Kriegsla-
zarette und neve Soldaten fir nee Schlachten, Mitter in der Welt, dann gibts nur eins: Sagt NEINI Mitter sapt NEINI

f

Denn wenn ihr nicht NEIN sagt, wenn THA nicht NEIN sagt, Minner und Mitter, dann, dann
werdet ihr hungern und jamern, krenk sein undsheulen, frieren und beten, ihr werdet wie kleine Kinder werden und den

Gegner zu hassen beginnen.
Frei nach W. Borchert

Der Kriegsdienstverweigerermensch

Der Junge sass auf einer "todernsten® Holzbank. Sein Blick stiess sich an den Astansitzen im Holz der Bank. Die blei-
erne Schwere der Justiz, die hier ihre Opfer niederdrickt, sprengts sie bis zur Hilfte schon aus dem Sitzbrett. Mar.
reisst sich die Finger wund an diesem Holz, wenn men die feuchten Handflichen trocken wischen will, Der Junge zéhlte
die Astanséitze bis ihm die Augen Gberliefen und seine Finger ihn schmerzten.

Ein Justizoffizier sprach mit einer Stimme, die wie rostiges Sibelrasseln klang: ")

1", beseh sich seine Fingpr und
der Gedanke Uberkam ihn, dsss er dann gleich danach noch die Nigel schneiden milssta. Andere Offiziera sessen guch da
und rilckten beiseite, wemn sie Astansitze im Hintern spirten. Im Riicken des Jungen war nur die gelbliche Wand, wia
dis Hand eines starken Rauchers. Er lehnte sich cagegen und roch die alte Farbe. Die Offiziere hatten in ihram Ricken
andere Offiziare und damn waren da wieder endere Offiziere.

Edner, von den wehrscheinlich bis jetzt niemand wisste, dass er such da sass als Offizier unter den Offiziered, sprach
dann weiter, schob die Hombrille von den Nasenfligeln weg, den Nasenricken aufwirts und konnte dann atwas fn‘x-r
sprechen.

Alle Militérmanschen schnitten sich mit ihren scharfen Blicken stwas von Kriegsdienstverweigerer-Menschen ab Gnd zer-
Kleinerten das Stick, das sie vom bgeschnitten hatten weiter, bis sie es beguem in
den Mund schieben konnten, ohne davon Sodbrennen zu bekommen,

Der. Junge schaute langsan auf, und die Militérmenschen nahmen ein Gitter vors Gesicht, wie es die Fechter bei inren
Kiimpfen zu tragen pflegen. Dis Uniformmitzen nahmen sie schon im Niedersetzen ab, die breite Réinder in ihr Haar und
ihre teilweise kahlen Hinterkdpfe gedrickt hatten.

Es sprach wieder ein Offizier. Einer von denen, deren Uniform nicht zu itvien passen will. Er nahm sich derin aus wie
Jener alte, grine Frosch, der sich imerfort Uber die Krdte vom Nachbarteich drgerte, weil die den Grinspen bekam und
ihn smmer Bhnlicher sah.

Er sprach:"Ich werde das Urteil verlesen,” —,und sagte dann:"Das wire das Urteil gewesen."
e o
FORTS TE
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Titelblatt und die Seite im «Roten Gallus», die Stein des Anstosses waren. «Roter Gallus» ca. August 1970.

Quelle: AFGO. 198, «Roter Gallus».

im Impressum als verantwortlicher Redaktor. Die Polizei
will auch wissen, wie viele Exemplare wo gedruckt wor-
den sind, und wer sie wo verkauft hat. Rund 700 Stiick
seien gedruckt und fiir einen Franken pro Exemplar ver-
kauft worden, sagt R. Bis auf die 150 Exemplare seien alle
abgesetzt worden. Abschliessend wird R. in dem Einver-
nahmeprotokoll mit der Bemerkung zitiert, dass jetzt in
der Konsequenz alle Biicher Borcherts eingezogen werden
miissten, wenn schon der «Rote Gallus» wegen eines Zi-
tats des Dichters beschlagnahmt worden sei.

«Gestellungsbefehl», nicht Marschbefehl

In einer Sondernummer des «Roten Gallus» vom 9. Januar
1971, die bei den Untersuchungsakten liegt, heisst es zu
Beschlagnahmung und Einvernahme von R. durch die
Polizei: Dem Basismitglied sei gesagt worden, wenn es die
Personalien der Mitglieder der Basisgruppe nicht bekannt
gebe, konnte die Polizei einfach mit einer Anzahl Beam-
ter eine Basissitzung besetzen und alle Personalien auf-
nehmen. Handschriftlicher Vermerk von UR Voigt: «Un-
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wahrl» Weiter wird in der Sondernummer die Hausdurch-
suchung und Beschlagnahmung der Untergrund-Zeitung
als «Schikane gegen eine politisch aktive und gesellschafts-
kritische Gruppe» qualifiziert. Dies sei der «vorldufige Ho-
hepunkt des Voigt'schen Kreuzzuges gegen die oppositio-
nelle Jugend», heisst es weiter. «Wir fordern deshalb den
Riickeritt von UR Voigt und seinen Berner Kollegen oder
die Beschlagnahmung simtlicher Borchert-Ausgaben.» In
einem Kistchen steht in der Sonderausgabe der Unter-
grund-Zeitung tiber Borchert: «Er hatte Krieg, schwere
Verwundung und Gefingnis wegen defitistischer Ausse-
rungen hinter sich, als er 1945 fieberkrank vor den Triim-
mern seiner Vaterstadt Hamburg stand. Sein aufsehener-
regendes Drama «Draussen vor der Tiir» war keine kiinst-
lerische Offenbarung, aber ein erschiitterndes Dokument,
der Notschrei seiner Jugend, die um ihr Lebensrecht be-
trogen worden war. Aus: Geschichte der Deutschen Lite-
ratur. Offizielles Kantilehrbuch.» Bis Februar 1971 hat
Voigt in der Causa «Roter Gallus» drei Angeschuldigte:
den Redaktor S., den HSG-Studenten R. von der Basis-
gruppe und den freien Journalisten L., der als Berater fiir
die Untergrund-Zeitung wirke. Alle drei iibernechmen



Verantwortung. Voigt unterstellt ihnen, dass sie mit dem
Borchert-Artikel, den ein gezeichneter Panzer mit Schwei-
zerkreuz ziert, bewusst zur Militdrdienst-Verweigerung in
der Schweizer Armee auffordern wiirden. Die drei bestrei-
ten vehement. Der Borchert-Text, wenn auch leicht abge-
indert, wende sich an alle Soldaten der Welt und rufe
dazu auf, den Kriegsdienst, nicht den Militdrdienst, zu
verweigern. Zudem sei in dem Text absichtlich der Begriff
«Gestellungsbefehl» belassen worden, den Borchert ver-
wendet habe, um die Internationalitit zu markieren. In
der Schweiz heisse das Marschbefehl. Den Begriff «Ge-
stellungsbefehl» kenne man hierzulande nicht. Wenn
man explizit Schweizer Wehrminner zur Dienstverweige-
rung hitte auffordern wollen, dann hitte man Marschbe-
fehl geschrieben. Zum Schweizer Kreuz auf dem Panzer
sagen die Angeschuldigten, dass nicht die Landeszugehd-
rigkeit des Panzers gemeint sei, sondern seine Herkunft.
Die Schweiz sei ja fiir den Waffenexport, vor allem von
Schiitzenpanzern aus dem Hause Biihrle, bestens be-
kannt.

«Aufforderung zum militarischen
Ungehorsam»

Am 16. November 1971 kommt es vor dem Bezirksgericht
St. Gallen zum ersten Prozess gegen den «Roten Gallus».
Aufforderung zur Verletzung militdrischer Dienstpflich-
ten nach Art. 276 Ziff. 1 StGB, lautet die Anklage. UR
Voigt schreibt in der Anklageschrift: «Da nicht alle Mit-
glieder der Basisgruppe, die den eingeklagten Sag-Nein-
Artikel in gemeinsamer schépferischer Arbeit geschrieben
haben, ermittelt werden konnten — wer war bloss Zuho-
rer, Gast oder gelegentlicher Mitldufer — ist es gegeben,
die drei erwachsenen Angeschuldigten zur Rechenschaft
zu zichen. Sollten die Angeschuldigten auch die
Durchfithrung der Strafuntersuchung gegen die zur Zeit
der Tat noch Jugendlichen R., F und L. verlangen, so
wire ein zusitzliches Verfahren nach Abschluss des pen-
denten Verfahrens zu empfehlen.» Voigt gibt dann ziem-
lich schnell zu erkennen, dass er einen politischen Prozess
fithren und eine Gesinnung bestrafen will. «Jeder klare
Kopf weiss zu unterscheiden zwischen den Armeen der
Diktaturstaaten, die zum Angriff, zur Unterjochung und
Niederhaltung des Volkes unterhalten werden und der
Schweizer Milizarmee, die nur zur Selbstverteidigung
dient», deklamiert er. «Wenn wir nicht unsere eigene Ar-
mee gehabt hitten, wiren unsere Minner von Hitler als
Kanonenfutter in seiner Wehrmacht verwendet worden.
Die Gesetzesbestimmungen des Schweizerischen Strafge-
setzbuches, welche vom Volk mit Abstimmung angenom-
men wurden, sind anzuwenden. Wir haben in unserer
Demokratie Gedankenfreiheit. Wer aber, wie die Ange-
schuldigten, zur Gesetzesverletzung auffordert, muss
nach dem Gesetz bestraft werden. Die Anwendung unse-
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rer demokratischen Gesetze als faschistoide Schikane und
als Diktatur zu bezeichnen, ist eine bosartige Unterschie-
bung, auf die niemand hereinfillt, der denken und ver-
gleichen kann.» Fiir Voigt ist alles im Sinne seiner Ankla-
ge stimmig: Der Borchert-Artikel sei mit einem Panzer
mit Schweizer Kreuz garniert und der inkriminierte Ap-
pell stehe unmittelbar vor einem anderen Artikel, der die
schweizerischen Militdrgerichte verunglimpfe und das
Zerbrechen eines Gewehres sowie das deutsche Dienst-
verweigererzeichen zeige. «Der unbefangene Leser wird
daher den fraglichen Satz als das verstehen, was dieser be-
zweckt: Aufforderung zum militdrischen Ungehorsamy,
meint der URA-Chef und bezichtigt dann die Angeklag-
ten, eine halbe Million Schweizer Soldaten aufs Schwers-
te zu beleidigen, die Werte des Landes skrupellos zu un-
tergraben und im Solde Moskaus zu stehen. Als Verteidi-
ger tritt der damalige Basler SP-Nationalrat Andreas Ger-
wig auf. Er plidiert dafiir, dass Art. 276 sehr eingeschrinkt
angewendet werden soll, weil die Strafnorm in der Volks-
abstimmung von 1938 nur angesichts der Kriegsdrohung
aus Hitler-Deutschland angenommen worden sei. Inzwi-
schen aber habe das Schweizer Volk mehrfach zum Aus-
druck gebracht, dass es im Spannungsfeld Presse- und
Meinungsdusserungsfreiheit einerseits und Staatsschutz
anderseits den Freiheitsrechten den Vorrang einrdume.
Dies entspreche durchaus der schweizerischen Staatsauf-
fassung. Weiter sagt der Verteidiger der drei Angeklagten,
dass die Aufforderung zur Dienstverweigerung mit «einer
gewissen Dringlichkeit» erfolgen miisse. Dieser Ansicht
sei auch das Bundesgericht. Im vorliegenden Fall sei diese
Dringlichkeit aber tiberhaupt nicht gegeben, zumal ja
auch von einem in der Schweiz ginzlich unbekannten
«Gestellungsbefehl» die Rede sei und nicht vom hierzu-
lande {iblichen Marschbefehl.

Freispruch vor dem Bezirksgericht

Die Verteidigung holte beim heute emeritierten Germa-
nistikprofessor und Schriftsteller Adolf Muschg ein Gut-
achten ein. «Sollten Texte wie die hier inkriminierten der
gerichtlichen Sanktion verfallen, so wire der faktischen
Zensur literarischer Erzeugnisse, die kontroverse The-
men behandeln, keine Grenze mehr gesetzt», schreibt
Muschg. «Es wire mdoglich, schwierige und inhaltlich
unbequeme Texte auf eine schlichte Moral zu reduzieren
und auf diesem Niveau einen Konflikt mit dem Gesetz
zu konstruieren. Auf diese Weise wiirde ein grosser — ich
stehe nicht an zu sagen: der gewichtigste — Teil der zeit-
gendssischen Literatur gerichtlich verfolgbar.» Das Be-
zirksgericht spricht die drei Angeklagten frei und macht
in der Begriindung des Richterspruchs Voigt schwere
Vorwiirfe beziiglich seines Vorgehens. Der UR habe er-
staunlicherweise unterlassen, die ihm mit Namen be-
kannten moglichen Verfasser des inkriminierten Textes



(R., E und L.) in die Untersuchung miteinzubezichen.
«Solange nicht geklirt ist, ob diesen Personen oder ein-
zelnen von ihnen die Verfasserschaft nachgewiesen wer-
den kann, darf der verantwortliche Redaktor nicht zur
Rechenschaft gezogen werden», heisst es im Urteil. Zu
den beiden Nebenangeklagten meint das Bezirksgericht,
dass sie nur um andere zu schiitzen Mitverantwortung
{ibernommen hitten, was im Zusammenhang mit dem
eingeklagten Tatbestand nicht relevant sei. Und weiter
heisst es in der erstinstanzlichen Urteilsbegriindung:
«Vollig unverstindlich ist es, wenn der Untersuchungs-
richter den Entscheid dariiber, ob auch gegen die noch
minderjihrigen Verdichtigen ein Verfahren zu eréffnen
sei, den heutigen Angeklagten iiberlassen will. Er méch-
te damit Leuten, die seiner Meinung nach einzig auf die
Zerstorung der bestehenden Gesellschaftsordnung und
der ordnungserhaltenden Institutionen aus sind, Kom-
petenzen iibertragen, die gemiss gesetzlicher Regelung
allein in seinen Pflichtenkreis gehoren. Das kann wohl
kaum angehen.»

Berufung beim Bundesgericht

So wollen sich Voigt und Walder von einem teilweise mit
Laien besetzten Provinzgericht natiirlich nicht abkanzeln
lassen. Die Bundesanwaltschaft erhebt nun selbst Beru-
fung gegen das Urteil. Sie wird am 20. November 1972
vom Kantonsgericht abgewiesen. Ab jetzt geht es nur
noch auf Teufel komm raus weiter. Die Bundesanwalt-
schaft fithrt eidgendssische Nichtigkeitsbeschwerde mit
dem Antrag, die Sache an die Vorinstanz zuriickzuweisen,
damit diese den verantwortlichen Verfasser und dessen
Gebhilfen ermittle. Der Kassationshof des Bundesgerichtes
heisst die Nichtigkeitsbeschwerde gut und meint in der
Begriindung, dass das Wort «Gestellungsbefehl» in der
Schweiz sehr wohl als «Marschbefehl» verstanden wiirde
und deshalb als Aufforderung zur Dienstverweigerung
tauglich sei. Es weist den Fall zur Neubeurteilung ans
Kantonsgericht zuriick. Das Kantonsgericht findet nun,
dass S. seiner Redaktionspflicht ziemlich oberflichlich
nachgekommen sei und seinen Namen «aus Sympathie
und ideologischer Solidaritit leichthin fiir ein fremdes
Machwerk hingegeben hat». Er wird am 24. Oktober 1973
wegen Aufforderung und Verleitung zur Verletzung mili-
tarischer Dienstpflichten zu einer Woche Gefingnis ver-
urteilt, bedingt auf zwei Jahre. Die beiden Nebenange-
klagten werden freigesprochen. Der Kassationshof des
Bundesgerichtes weist am 12. Mirz 1974 die Nichtigkeits-
beschwerde von S. ab. Schlichte Begriindung: Wenn der
Verfasser des inkriminierten Textes nicht bekannt gege-
ben wiirde, hafte eben der Nachmann an dessen Stelle fiir
die Tat und das Verschulden. In einem Interview mit der
Ziircher Studentenzeitung «Konzept», das im Januar 1973
— bevor das Bundesgericht tiber den «Roten Gallus» ur-
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teilt — erscheint, sagt Bundesanwalt Walder: «Gerade bei
Publikationen, die einen Straftatbestand erfiillen, konnen
wir es aber nicht dulden, dass ein Urteil mit einer unseres
Erachtens unrichtigen Begriindung zum Prijudiz wird,
das man uns nachher entgegenhilt. Da habt ihr nichts
unternommen; nun kénnen wir das gleiche straflos auch
tun. Der Fall des Roten Gallus scheint mir so zu liegen,
dass eine Verurteilung hitte stattfinden miissen.»

«Der Spiegel» wundert sich

Bei vielen Medien und einer Reihe demokratisch gesinn-
ter Menschen hat die gerichtliche Verfolgung der St. Gal-
ler Untergrund-Zeitung, die zwischen 1970 und 1972 er-
schien, schale Gefiihle hinterlassen. So berichtete im Ja-
nuar 1971 die amerikanische Nachrichtenagentur UPI in
ihrem Europadienst tiber die Beschlagnahmung des «Ro-
ten Gallus» und zitierte die Herausgeber, dass jetzt kon-
sequenterweise in der Schweiz alle Borchert-Ausgaben
konfisziert werden miissten. Der «Beobachter» schrieb im
Januar 1973: «Dass der verantwortliche Untersuchungs-
richter einiges zusammenkonstruieren musste, um seine
Anklage tiberhaupt zustande zu bringen, sei hier nicht
erdrtert. [...] Vielmehr geht es darum, dass im Prozess
gegen den Roten Gallus ein Satz eines namhaften Dich-
ters eingeklagt war, und es geht um das grundsitzliche
Recht des Schweizers, auch pazifistische oder militdrkriti-
sche Ausserungen vorbringen zu diirfen, ohne Gefahr zu
laufen, deswegen verurteilt zu werden.» Das deutsche
Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» staunte nicht schlecht
tiber die Gesinnungsjustiz in der Schweiz. In einem Re-
port tiber die helvetische Alpenrepublik mit dem sinnigen
Titel «Euer Friede ist faul und erlogen, wenn...» schrieb
er am 2. August 1971: «Walders vorgesetzte Behorde fand
das Dichterzitat in Verbindung mit einer Zeichnung, auf
welcher Schweizer Panzer und zerbrochene Gewehre zu
sehen waren, eine feige Art, Agitation zu betreiben. Sie
selbst betrieb aufgrund denunziantischer Dossiers tapfer
die fristlose Entlassung zweier Post-Midchen in Biel, weil
sie wegen angeblicher Sympathien fiir die junge Linke ge-
fihrlich und nicht vertrauenswiirdig seien.»

Nach dem Bundesgerichtsentscheid vom Mirz 1974 gab
Dekan Felix Ludwig im Sonntagsgottesdienst von der
Kanzel der evangelischen Kirche in Weinfelden seinen
Verzicht auf die Predigt bekannt. Er habe Jesaja 2, Verse 4
und s, zitieren wollen. Bei der Verlesung dieser Bibelzita-
te miisse er aber nun befiirchten, von der Bundesanwalt-
schaft wegen Aufforderung zur Dienstverweigerung be-
langt zu werden. «Es ist gefihrlich, Pfarrer zu sein», sagt
Ludwig anstelle der Predigt seiner Gemeinde.

Dieser Beitrag erschien bereits im Typotron-Heft 30, 2012.



	Operation "Roter Gallus" : von der unheiligen Allianz zwischen Militär und Justiz im Kalten Krieg

